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Hallo an alle,

ich sitze gerade an einer bescheiden ausfallenden Klausur einer 10ten Klasse (Sek II nach G8,
Gymnasium Niedersachsen) und bräuchte eine Information dazu, wie viele Arbeiten unterm
Strich sein dürfen, ehe ich nochmal schreiben lassen muss.

Die Klasse hat 30 Schüler. 26 haben mitgeschrieben, 4 bekamen als Nachschreiber eine Woche
später eine andere Bildvorlage des selben Künstlers (Kunstklausur).

Wie zähle ich nun die 30%? Gelten diese für die gesamte Klasse inkl. der Nachschreiber oder
muss ich letztere rausnehmen und mich nur auf die 26 "Haupt"schreiber beziehen?

Wäre für Antworten dankbar, da es knapp wird und ich noch die leise Hoffnung habe, die
Klausur morgen zurückzugeben.

Liebe Grüße vom
Raket-O-Katz
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